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Gesamtarbeitsvertrag 2020 - 2022 

Sehr geehrte Mitglieder des SMGV 
 
Die SMGV-Delegierten haben mittels Zirkularbeschluss das Verhandlungsresultat zum neuen 
Gesamtarbeitsvertrag 2020 - 2022 mehrheitlich genehmigt. 
 
Somit treten per 1. April 2020 folgende Neuerungen und Änderungen in Kraft: 
 
Art. 5     Dauer des Gesamtarbeitsvertrages 
Der Gesamtarbeitsvertrag tritt am 1. April 2020 in Kraft und gilt bis zum 31. März 2022  
(2 Jahre). 
 
Art. 8.4.2    Ausgleich von Mehrstunden 
Auf Wunsch des Arbeitnehmers und mit einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung darf 
der Arbeitgeber jene Mehrstunden ohne Lohnzuschlag ausbezahlen, welche 80 Mehrstunden 
übersteigen (Reduktion von bisher 120 Mehrstunden auf 80 Mehrstunden). 
 
Art. 9.2   Lohnzahlung 
Die Lohnzahlungen müssen monatlich bargeldlos erfolgen (Verbot der Barzahlung). 
 
Art. 9.3     Sockellöhne 
Die Sockellöhne werden per 1. April 2020 sowie per 1. April 2021 in allen Lohnkategorien je-
weils um Fr. 30.00 erhöht. 
 
Art. 9.3 Sockellöhne (Mindestlöhne) per 1. April 20 20 
 

Lohnkategorie Maler  Gipser  
V    Vorarbeiter CHF 5’564.00 CHF 5’776.00 

A    Gelernter Berufsarbeiter ab 3 Jahren        
       Berufserfahrung in der Branche 

CHF 4’871.00 CHF 5’087.00 

B    Berufsarbeiter CHF 4’487.00 CHF 4’661.00 

C    Hilfsarbeiter CHF 4’299.00 CHF 4’460.00 

D    Branchenfremder CHF 4’017.00 CHF 4’128.00 

Lehrabgänger EFZ im 1. Jahr nach der Lehre CHF 4’171.00 CHF 4’333.00 

Lehrabgänger EFZ im 2. Jahr nach der Lehre CHF 4’406.00 CHF 4’567.00 

Lehrabgänger EFZ im 3. Jahr nach der Lehre CHF 4’670.00 CHF 4’886.00 

Lehrabgänger EBA 1. Jahr nach der Lehre CHF 3’824.00 CHF 3’967.00 
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Lehrabgänger EBA 2. Jahr nach der Lehre CHF 4’046.00 CHF 4’202.00 

Lehrabgänger EBA 3. Jahr nach der Lehre CHF 4’266.00 CHF 4’432.00 

  
Art. 9.3 Sockellöhne (Mindestlöhne) per 1. April 2021 
 

Lohnkategorie Maler  Gipser  
V     Vorarbeiter CHF 5’594.00 CHF 5'806.00 
A    Gelernter Berufsarbeiter ab 3 Jahren        
       Berufserfahrung in der Branche 

CHF 4’901.00 CHF 5’117.00 
 

B    Berufsarbeiter CHF 4’517.00 CHF 4’691.00 

C    Hilfsarbeiter CHF 4’329.00 CHF 4’490.00 
D    Branchenfremder CHF 4’047.00 CHF 4’158.00 
Lehrabgänger EFZ im 1. Jahr nach der Lehre CHF 4’201.00 CHF 4’363.00 
Lehrabgänger EFZ im 2. Jahr nach der Lehre CHF 4’436.00 CHF 4’597.00 
Lehrabgänger EFZ im 3. Jahr nach der Lehre CHF 4’700.00 CHF 4’916.00 
Lehrabgänger EBA 1. Jahr nach der Lehre CHF 3’854.00 CHF 3’997.00 
Lehrabgänger EBA 2. Jahr nach der Lehre CHF 4’076.00 CHF 4’232.00 
Lehrabgänger EBA 3. Jahr nach der Lehre CHF 4’296.00 CHF 4’462.00 

 
Art. 9.4    Lohnerhöhungen 
Die effektiven Monatslöhne aller dem GAV unterstellten Arbeitnehmer werden per 1. April 
2020 sowie per 1. April 2021 jeweils generell um Fr. 20.00 sowie individuell um Fr. 10.00 er-
höht (die generelle Lohnerhöhung muss allen Arbeitnehmenden gewährt werden. Der indivi-
duelle Anteil muss auch ausbezahlt werden, kann aber nach Belieben des Arbeitgebers und 
nach seiner Wahl auf einen oder mehrere Arbeitnehmer verteilt werden). 
 
Art. 9.4 .1    Automatischer Teuerungsausgleich 
Im Zwischenjahr (2021) wird die effektive Teuerung insoweit ausgeglichen, als sie Fr. 30.00 
übersteigt. 
 
Art. 11    Lohn bei Absenzen 
Der Arbeitnehmer hat neu Anspruch auf 5 (bisher 1) zum vollen Lohn bezahlte Freitage bei 
Geburt eines eigenen Kindes (Diese Bestimmung wird aufgehoben, wenn ein gleich langer    
oder längerer Vaterschaftsurlaub von Gesetzes wegen eingeführt wird). 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. Für Fragen steht Ihnen unser Rechtsdienst gerne 
zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Peter Baeriswyl, Rechtsanwalt 
Direktor SMGV 


